
Stadt Biberach an der Riß 

 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
vom 20. Februar 2006 

 

 

Auf Grund der § 2, 26 Abs. 1 Satz 3, 34, 38 Abs. 1 Satz 2 i. V. § 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für  

Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Biberach an der Riß am 

................................... folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

vom 20. Februar 2006 wird wie folgt geändert: 

 

§ 2 Abs. 4 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

 

2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der 

Einrichtungen für Ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der 

Straßen, Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze durch 

Einmündungen oder Kreuzungen, 

 

§ 2 Abs. 4 nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt; der bisherige Satz 2 wird Satz 3: 

 

Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen nach Satz 1 Nr. 1 

gehört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 

und des § 58 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuches auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des 

Baugesetzbuches. 

 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

 

§ 5 Anteil der Gemeinde an den beitragsfähigen Erschließungskosten 

Die Gemeinde trägt 5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskosten.  



 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Biberach an der Riß, den .......................................... 

 

 

Fettback 

Oberbürgermeister 


